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Regeste
Transponierung. Gestützt auf die Auslegung eines Kaufvertrags ist davon auszugehen, dass eine Beteiligung vom Pflichtigen und nicht von seiner sich in Gründung befindlichen Aktiengesellschaft gekauft und in der Folge von ihm in die Gesellschaft eingebracht wurde.
Erwägungen
E. 1
A,
E. 2
Gestützt auf diese Erwägungen sind die Rechtsmittel abzuweisen. Aus- gangsgemäss sind die Kosten des Verfahrens den Pflichtigen aufzuerlegen (Art. 144 Abs. 1 DBG und § 151 Abs. 1 StG) und ist ihnen keine Parteientschädigung zuzuspre- chen (Art. 144 Abs. 4 DBG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 - 3 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 sowie § 152 StG i.V.m. § 17 Abs. 2 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959/8. Juni 1997).
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